
NACHWEIS ÜBER EIGENBEMÜHUNGEN

Name des Antragstellers :

Angaben zur Eigenbemühung :

Art der Bemühung :

Datum der Maßnahme :

Ort der Maßnahme :

Ergebnis / Bemerkungen :

Weitere Eigenbemühungen (optional) :

1. Maßnahme :

2. Maßnahme :

3. Maßnahme :

§ 1 – Zweck des Nachweises

Dieser Nachweis dient der Dokumentation der Eigenbemühungen des Antragstellers im Rahmen der gesetzlichen

Verpflichtungen zur Eigeninitiative.

§ 2 – Richtigkeit der Angaben

Der Antragsteller versichert, dass die gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Falschangaben können

rechtliche Folgen haben.

§ 3 – Verwendung der Daten

Die im Nachweis enthaltenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Prüfung der Eigenbemühungen verarbeitet

und vertraulich behandelt.

§ 4 – Haftungsausschluss

Ein Anspruch auf Erfolg der Eigenbemühungen besteht nicht. Die Behörde prüft die Maßnahmen nach pflichtgemäßem

Ermessen.

§ 5 – Nachweispflicht

Der Antragsteller verpflichtet sich, auf Verlangen der Behörde weitere Nachweise oder Belege zu den

Eigenbemühungen vorzulegen.

§ 6 – Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Nachweises unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

unberührt.



UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER UNTERSCHRIFT BEHÖRDENMITARBEITER

Unterschrift : _________________________ Unterschrift : _________________________



Originalquelle dieses Dokuments:

https://sofortvorlage.com/nachweis-eigenbemuhungen-vorlage/

War diese Vorlage für Sie hilfreich?

Weitere aktuelle Vorlagen finden Sie unter:

https://sofortvorlage.com

Diese Vorlage ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bei Weitergabe oder Veröffentlichung ist die Nennung der Quelle verpflichtend.

Diese Vorlage dient lediglich zur Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar.

Es wird empfohlen, sich im Einzelfall an eine fachkundige Rechtsberatung zu wenden.

Mehr Vorlagen

https://sofortvorlage.com/nachweis-eigenbemuhungen-vorlage/
https://sofortvorlage.com
https://sofortvorlage.com

